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Das neue Erwachsenenschutzrecht 
 

 Stärkt das Selbstbestimmungsrecht (Vorsorgeauftrag, 

Patientenverfügung) 
 

 Stärkt die Solidarität in der Familie (neu Vertretung 

urteilsunfähiger Ehegatten und eingetragener 

PartnerInnen in engen Grenzen) 
 

 Verbessert den Schutz von urteilsunfähigen Personen in 

Einrichtungen  
 

 Weniger Eingriffe durch Behörden, Entlastung des 

Staates 
 

 Stigmatisierung fällt weg 
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Gesundheitlicher Verlauf 
 

 

 

urteilsfähig   urteilsunfähig    gestorben 

 

 

Vollmacht   - Vorsorgeauftrag   - Anordnungen für 

     - Patientenverfügung     nach dem Tod 

            - Ehevertrag 

            - Testament 
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Urteilsunfähigkeit – mögliche Massnahmen 
 

 

Eigene Vorsorge 
- Vorsorgeauftrag 

- Patientenverfügung 

 

Vorsorge von Gesetzes wegen 
- Vertretung durch Ehegatten oder eingetragene 

Partnerin/eingetragenen Partner 

- Vertretung bei medizinischen Massnahmen 

- Aufenthalt in Wohn- und Pflegeeinrichtung 

 

Behördliche Massnahmen 
- Beistandschaft 

- Fürsorgerische Unterbringung 
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Vorsorgeauftrag – einzelne Aufgaben nach Bedarf 
 

 Administration und Finanzen erledigen 

 Einkünfte und Vermögen verwalten 

 Lebensunterhalt gewährleisten 

 Unterkunft und Betreuung organisieren 

 Unterhalt Liegenschaft veranlassen 

 Liegenschaft verkaufen 

 usw. 
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Gesetzesartikel 
 

 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
(Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht) 

Änderung vom 19. Dezember 2008 

 

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 

nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 28. Juni 2006, 

beschliesst: 

 

 

Dritte Abteilung: Der Erwachsenenschutz 

Zehnter Titel: 

 

Die eigene Vorsorge und Massnahmen von Gesetzes wegen 

Erster Abschnitt: Die eigene Vorsorge 

Erster Unterabschnitt: Der Vorsorgeauftrag 

 

Art. 360 

1 Eine handlungsfähige Person kann eine natürliche oder juristische 

Person beauftragen, im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit die Personensorge 

oder die Vermögenssorge zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr 

zu vertreten. 

2 Sie muss die Aufgaben, die sie der beauftragten Person übertragen 

will, umschreiben und kann Weisungen für die Erfüllung der Aufgaben 

erteilen. 

3 Sie kann für den Fall, dass die beauftragte Person für die Aufgaben 

nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, 
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Ersatzverfügungen treffen. 

 

Art. 361 

1 Der Vorsorgeauftrag ist eigenhändig zu errichten oder öffentlich zu 

beurkunden. 

2 Der eigenhändige Vorsorgeauftrag ist von der auftraggebenden 

Person von Anfang bis Ende von Hand niederzuschreiben, zu datieren 

und zu unterzeichnen. 

3 Das Zivilstandsamt trägt auf Antrag die Tatsache, dass eine Person 

einen Vorsorgeauftrag errichtet hat, und den Hinterlegungsort in die 

zentrale Datenbank ein. Der Bundesrat erlässt die nötigen Bestimmungen, 

namentlich über den Zugang zu den Daten. 

 

Art. 362 

1 Die auftraggebende Person kann ihren Vorsorgeauftrag jederzeit in 

einer der Formen widerrufen, die für die Errichtung vorgeschrieben 

sind. 

2 Sie kann den Vorsorgeauftrag auch dadurch widerrufen, dass sie die 

Urkunde vernichtet. 

3 Errichtet sie einen neuen Vorsorgeauftrag, ohne einen früheren 

ausdrücklich aufzuheben, so tritt der neue Vorsorgeauftrag an die 

Stelle des früheren, sofern er nicht zweifellos eine blosse Ergänzung 

darstellt. 

 

Art. 363 

1 Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde, dass eine Person urteilsunfähig 

geworden ist, und ist ihr nicht bekannt, ob ein Vorsorgeauftrag 

vorliegt, so erkundigt sie sich beim Zivilstandsamt. 

2 Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, so prüft die Erwachsenenschutzbehörde, 

ob: 

1. dieser gültig errichtet worden ist; 
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2. die Voraussetzungen für seine Wirksamkeit eingetreten sind; 

3. die beauftragte Person für ihre Aufgaben geeignet ist; und 

4. weitere Massnahmen des Erwachsenenschutzes erforderlich 

sind. 

3 Nimmt die beauftragte Person den Vorsorgeauftrag an, so weist die 

Behörde sie auf ihre Pflichten nach den Bestimmungen des Obligationenrechts3 

über den Auftrag hin und händigt ihr eine Urkunde aus, die 

ihre Befugnisse wiedergibt, 

 

Art. 364 

Die beauftragte Person kann die Erwachsenenschutzbehörde um 

Auslegung des Vorsorgeauftrags und dessen Ergänzung in Nebenpunkten 

ersuchen. 

 

Art. 365 

1 Die beauftragte Person vertritt im Rahmen des Vorsorgeauftrags die 

auftraggebende Person und nimmt ihre Aufgaben nach den Bestimmungen 

des Obligationenrechts4 über den Auftrag sorgfältig wahr. 

2 Müssen Geschäfte besorgt werden, die vom Vorsorgeauftrag nicht 

erfasst sind, oder hat die beauftragte Person in einer Angelegenheit 

Interessen, die denen der betroffenen Person widersprechen, so benachrichtigt 

die beauftragte Person unverzüglich die Erwachsenenschutzbehörde. 

3 Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse 

der beauftragten Person. 

 

Art. 366 

1 Enthält der Vorsorgeauftrag keine Anordnung über die Entschädigung 

der beauftragten Person, so legt die Erwachsenenschutzbehörde 

eine angemessene Entschädigung fest, wenn dies mit Rücksicht auf 

den Umfang der Aufgaben als gerechtfertigt erscheint oder wenn die 

Leistungen der beauftragten Person üblicherweise entgeltlich sind. 
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2 Die Entschädigung und die notwendigen Spesen werden der auftraggebenden 

Person belastet. 

 

Art. 367 

1 Die beauftragte Person kann den Vorsorgeauftrag jederzeit mit einer 

zweimonatigen Kündigungsfrist durch schriftliche Mitteilung an die 

Erwachsenenschutzbehörde kündigen. 

2 Aus wichtigen Gründen kann sie den Auftrag fristlos kündigen. 

 

Art. 368 

1 Sind die Interessen der auftraggebenden Person gefährdet oder nicht 

mehr gewahrt, so trifft die Erwachsenenschutzbehörde von Amtes 

wegen oder auf Antrag einer nahestehenden Person die erforderlichen 

Massnahmen. 

2 Sie kann insbesondere der beauftragten Person Weisungen erteilen, 

diese zur Einreichung eines Inventars, zur periodischen Rechnungsablage 

und zur Berichterstattung verpflichten oder ihr die Befugnisse 

teilweise oder ganz entziehen. 

 

Art. 369 

1 Wird die auftraggebende Person wieder urteilsfähig, so verliert der 

Vorsorgeauftrag seine Wirksamkeit von Gesetzes wegen. 

2 Werden dadurch die Interessen der auftraggebenden Person gefährdet, 

so ist die beauftragte Person verpflichtet, so lange für die Fortführung 

der ihr übertragenen Aufgaben zu sorgen, bis die auftraggebende 

Person ihre Interessen selber wahren kann. 

3 Aus Geschäften, welche die beauftragte Person vornimmt, bevor sie 

vom Erlöschen ihres Auftrags erfährt, wird die auftraggebende Person 

verpflichtet, wie wenn der Auftrag noch bestehen würde. 
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Zweiter Unterabschnitt: Die Patientenverfügung 

 

Art. 370 

1 Eine urteilsfähige Person kann in einer Patientenverfügung festlegen, 

welchen medizinischen Massnahmen sie im Fall ihrer Urteilsunfähigkeit 

zustimmt oder nicht zustimmt. 

2 Sie kann auch eine natürliche Person bezeichnen, die im Fall ihrer 

Urteilsunfähigkeit mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden 

Arzt die medizinischen Massnahmen besprechen und in ihrem 

Namen entscheiden soll. Sie kann dieser Person Weisungen erteilen. 

3 Sie kann für den Fall, dass die bezeichnete Person für die Aufgaben 

nicht geeignet ist, den Auftrag nicht annimmt oder ihn kündigt, 

Ersatzverfügungen treffen. 

 

Art. 371 

1 Die Patientenverfügung ist schriftlich zu errichten, zu datieren und 

zu unterzeichnen. 

2 Wer eine Patientenverfügung errichtet hat, kann diese Tatsache und 

den Hinterlegungsort auf der Versichertenkarte eintragen lassen. Der 

Bundesrat erlässt die nötigen Bestimmungen, namentlich über den 

Zugang zu den Daten. 

3 Die Bestimmung über den Widerruf des Vorsorgeauftrags ist sinngemäss 

anwendbar. 

 

Art. 372 

1 Ist die Patientin oder der Patient urteilsunfähig und ist nicht bekannt, 

ob eine Patientenverfügung vorliegt, so klärt die behandelnde Ärztin 

oder der behandelnde Arzt dies anhand der Versichertenkarte ab. 

Vorbehalten bleiben dringliche Fälle. 

2 Die Ärztin oder der Arzt entspricht der Patientenverfügung, ausser 

wenn diese gegen gesetzliche Vorschriften verstösst oder wenn 
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begründete Zweifel bestehen, dass sie auf freiem Willen beruht oder 

noch dem mutmasslichen Willen der Patientin oder des Patienten 

entspricht. 

3 Die Ärztin oder der Arzt hält im Patientendossier fest, aus welchen 

Gründen der Patientenverfügung nicht entsprochen wird. 

 

Art. 373 

1 Jede der Patientin oder dem Patienten nahestehende Person kann 

schriftlich die Erwachsenenschutzbehörde anrufen und geltend machen, 

dass: 

1. der Patientenverfügung nicht entsprochen wird; 

2. die Interessen der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht 

mehr gewahrt sind; 

3. die Patientenverfügung nicht auf freiem Willen beruht. 

2 Die Bestimmung über das Einschreiten der Erwachsenenschutzbehörde 

beim Vorsorgeauftrag ist sinngemäss anwendbar. 

 

 

 

Zweiter Abschnitt: 

Massnahmen von Gesetzes wegen für urteilsunfähige 

Personen 

Erster Unterabschnitt: 

Vertretung durch den Ehegatten, die eingetragene 

Partnerin oder den eingetragenen Partner 

 

Art. 374 

1 Wer als Ehegatte, eingetragene Partnerin oder eingetragener Partner 

mit einer Person, die urteilsunfähig wird, einen gemeinsamen Haushalt 

führt oder ihr regelmässig und persönlich Beistand leistet, hat von 

Gesetzes wegen ein Vertretungsrecht, wenn weder ein Vorsorgeauftrag 
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noch eine entsprechende Beistandschaft besteht. 

2 Das Vertretungsrecht umfasst: 

1. alle Rechtshandlungen, die zur Deckung des Unterhaltsbedarfs 

üblicherweise erforderlich sind; 

2. die ordentliche Verwaltung des Einkommens und der übrigen 

Vermögenswerte; und 

3. nötigenfalls die Befugnis, die Post zu öffnen und zu erledigen. 

3 Für Rechtshandlungen im Rahmen der ausserordentlichen Vermögensverwaltung 

muss der Ehegatte, die eingetragene Partnerin oder 

der eingetragene Partner die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde 

einholen. 

 

Art. 375 

Auf die Ausübung des Vertretungsrechts sind die Bestimmungen des 

Obligationenrechts5 über den Auftrag sinngemäss anwendbar. 

 

Art. 376 

1 Bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen für eine Vertretung erfüllt 

sind, so entscheidet die Erwachsenenschutzbehörde über das Vertretungsrecht 

und händigt gegebenenfalls dem Ehegatten, der eingetragenen 

Partnerin oder dem eingetragenen Partner eine Urkunde aus, 

welche die Befugnisse wiedergibt. 

2 Sind die Interessen der urteilsunfähigen Person gefährdet oder nicht 

mehr gewahrt, so entzieht die Erwachsenenschutzbehörde dem Ehegatten, 

der eingetragenen Partnerin oder dem eingetragenen Partner 

auf Antrag einer nahestehenden Person oder von Amtes wegen die 

Vertretungsbefugnisse teilweise oder ganz oder errichtet eine Beistandschaft. 

 

 
 


